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 1.  NEUIGKEITEN ZUR CORONA-KRISE

1.1

1.2 Kinderkrankengeld: Die Regelungen im Überblick 

Corona-Pandemie: Gericht darf mündliche Verhandlung mit Schutzkonzept durchführen 

Jeder Verfahrensbeteiligte hat vor Gericht einen 
Anspruch auf rechtliches Gehör. Das heißt, ihm 
muss die Gelegenheit gegeben werden, sich zu den 
entscheidungserheblichen Tatsachen und Beweis-
ergebnissen zu äußern und seine Rechts ansichten 
vorzutragen. Missachtet ein Finanzgericht (FG)  
diesen Grundsatz, liegt ein Verfahrensfehler vor, 
so dass der Bundesfinanzhof (BFH) das finanz-
gerichtliche Urteil aufheben kann.
Der Anspruch auf rechtliches Gehör kann unter 
anderem verletzt sein, wenn ein Gericht eine 
mündliche Verhandlung durchführt, obwohl ein 
Verfahrensbeteiligter einen Antrag auf Termin ver-
legung (aus erheblichen Gründen) gestellt hat.
Ein neuer Fall des BFH zeigt, dass einem corona-
bedingten Terminverlegungsantrag aber nicht 
zwingend stattgegeben werden muss, wenn ein 
Gericht ein tragfähiges Schutzkonzept bei der 
mündlichen Verhandlung anwendet.
Im zugrundeliegenden Fall hatte eine Klägerin  
Anfang 2021 eine (erneute) Verlegung der 
münd  lichen Verhandlung beantragt und damit 
argumentiert, dass bei der Anreise mit dem öffent-
lichen Personennahverkehr erhebliche Gesund heits-
gefahren bestünden. Zugleich erklärte sie, dass ihr 
Prozessbevollmächtigter in höherem Alter, schwer 
vorerkrankt und noch ungeimpft sei.

Das FG München lehnte die erneute Verlegung 
des Termins jedoch ab und verwies auf das 
umfangreiche gerichtliche Schutzkonzept (Ein satz 
eines Luftreinigungsgeräts, regelmäßiges Lüften, 
Desinfizieren der Tische, Nutzung von Plexi glas-
abtrennungen). Das Gericht sah daher keine 
besondere Ansteckungsgefahr und führte die Ver-
handlung in Abwesenheit der Klägerseite durch.
Der BFH wies die dagegen gerichtete Beschwerde 
nun zurück und erklärte, dass eine schwere Vor-
erkrankung nicht per se eine Terminverlegung 
recht fertigt. Zwar hatte die Verhandlung auf dem 
Höhepunkt der sogenannten zweiten Welle der 
Corona-Pandemie stattgefunden, gleichwohl aber 
hatte das FG bei seiner Ablehnung zulässigerweise 
auf das ergriffene Schutzkonzept im Gerichts-
gebäude verwiesen. Der Klägerseite war zudem  
durchaus zuzumuten gewesen, für die Anreise auf 
einen Pkw oder ein Taxi umzusteigen. Der BFH  
verwies weiter darauf, dass ein Prozessbevoll-
mäch tigter nach der Bundesrechtsanwaltsordnung 
angehalten ist, bei längerer gesundheitlicher Beein-
trächtigung für eine Vertretung zu sorgen.

Quelle: BFH, Beschl. v. 22.10.2021 - IX B 15/21, NV

Viele Eltern haben in Zeiten von Quarantäne, Lock-
down und der pandemiebedingten Schließung von  
Kitas auf Kinderkrankentage zurückgegriffen. Für 
diese Tage erhalten Eltern ein sogenanntes Kinder-
krankengeld. Ursprünglich galten die Regelungen  
nur bei der Erkrankung eines Kindes, der Gesetz-
geber hat den Anspruch aber mittlerweile auch auf  
Ausfälle in der Kinderbetreuung ausgeweitet. Ist ein 
Kind unter 12 Jahren erkrankt, muss in Quarantäne 
oder ist die Betreuungseinrichtung vorübergehend 
geschlossen, kann ein Elternteil also der Arbeit 
fernbleiben und das Kind betreuen. Für Kinder über  
12 Jahre kann dies auch noch möglich sein − und  
zwar, wenn sie eine Behinderung haben oder 
besondere Hilfe benötigen.

Der betreuende Elternteil eines in der gesetzlichen 
Krankenversicherung mitversicherten Kindes kann 
von seiner Krankenkasse Kinderkrankengeld ein-
fordern. Da die berufliche Freistellung in der Regel 
unentgeltlich erfolgt, ersetzt die Lohnersatzleistung 
der Krankenkasse 90 % des entgangenen Netto-
gehalts. Private Krankenkassen zahlen kein Kinder-
krankengeld, es sei denn, es wurde eine spezielle 
private Zusatzversicherung dafür abgeschlossen. 
Gab es zuvor nur zehn Kinderkrankentage jährlich 
pro Kind und Elternteil, wurden diese mittlerweile 
mehrmals durch den Gesetzgeber aufgestockt. 
Aktuell gibt es 30 Betreuungstage pro Elternteil für 
den Nachwuchs. Eine Übertragung auf den anderen 
Elternteil ist möglich, sofern der Arbeitgeber dem 
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zustimmt. Alleinerziehenden stehen insgesamt  
sogar 60 Tage für das erste Kind zu. Mit der Anzahl 
der Kinder in der Familie erhöht sich auch die Zahl 
der Kinderkrankentage. Bis zu 65 Tage pro Elternteil 
bzw. bis zu 130 Betreuungstage für Allein erziehende 
sind drin. Dies gilt für das Ausnahmejahr 2021 und 
soll für das Jahr 2022 verlängert werden.
Das von Eltern bezogene Kinderkrankengeld ist zwar 
steuerfrei, unterliegt aber als Lohnersatzleistung −
wie das Elterngeld oder das Kurzarbeitergeld − dem 
sogenannten Progressionsvorbehalt. Das heißt, 
es erhöht den persönlichen Steuersatz, der für die 
übrigen Einkünfte gilt.
Erhalten Mütter oder Väter Lohnersatzleistungen 
wie das Kinderkrankengeld von mehr als 410 EUR 
pro Jahr, sind sie zudem zur Abgabe einer Ein-
kommensteuererklärung verpflichtet. Die Summe  
des Kinderkrankengeldes muss im Mantelbogen  

unter „Einkommensersatzleistungen“ eingetragen 
werden. Eltern wird von ihrer zuständigen Kranken-
kasse automatisch eine „Bescheinigung für das 
Finanzamt“ ausgestellt, aus der die Höhe des  
gezahlten Kinderkrankengeldes hervorgeht. Zudem 
werden die Daten über ausgezahlte Lohn ersatz-
leistungen von den Krankenkassen elektronisch an 
die zuständigen Finanzämter gemeldet, so dass die 
Daten dort maschinell abgeglichen werden können.

Hinweis: 
In Fällen, in denen nur ein Elternteil das Kinder-
krankengeld bezogen hat, sollten Sie mit Ihrem 
Steuerberater prüfen, ob für Sie eine Einzel veran-
lagung günstiger als eine Zusammenveranlagung ist.

Quelle: Lohnsteuerhilfe Bayern e.V., Pressemitteilung v. 15.11.2021

2. NEUIGKEITEN IM GEMEINNÜTZIGKEITSRECHT/ 
GESUNDHEITSWESEN

Eingetragener Verein: Wann Kritik an Corona-Maßnahmen die Gemeinnützigkeit entfallen lässt 

Wenn Körperschaften, Personenvereinigungen und 
Vermögensmassen nach ihrer Satzung und ihrer 
tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützigen, mildtätigen oder kirch-
lichen Zwecken dienen, sind sie von der Körper-
schaftsteuer befreit.

Hinweis: 
Eine Gemeinnützigkeit setzt nach der Abgaben ord-
nung voraus, dass die Tätigkeit darauf gerichtet ist, 
die Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder 
sittlichem Gebiet selbstlos zu fördern.

Ein neuer Beschluss des Bundesfinanzhofs (BFH) 
zeigt, dass Kritik an staatlichen Corona-Maßnahmen 
die Gemeinnützigkeit ausschließt, wenn sie ver-
schwörungstheoretische Ansätze verfolgt.
Im zugrundeliegenden Entscheidungsfall verfolgte 
ein eingetragener Verein nach seiner Satzung die 
Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und 
des allgemeinen demokratischen Staatswesens. Auf 
seiner Internetseite stellte er aber insbesondere die 
Effektivität von Masken zum Schutz vor Viren in 
Frage. Zudem veröffentlichte er dort zeitweise ein 

Dokument, in dem er die Bundesregierung und die 
Landesregierungen aufforderte, sämtliche Corona-
Maßnahmen sofort aufzuheben. Für den Fall der 
Weiterführung der Maßnahmen forderte der Verein 
die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses 
und wies auf das verfassungsrechtlich verankerte 
Recht zum Widerstand hin. Ein Vorstandsmitglied 
des Vereins sprach zudem über die mögliche 
Abhängigkeit der Politiker „von anderen Mächten“.
Der BFH entschied, dass derartige Betätigungen 
die steuerrechtliche Gemeinnützigkeit des Vereins 
ausschließen. Bei einem eingetragenen Verein darf 
die Einflussnahme auf politische Willensbildung 
und Öffentlichkeit nicht über das hinausgehen, was 
im Rahmen der Verfolgung steuerlich begünstigter 
Zwecke erforderlich ist.
Zwar gehört zur Förderung des öffentlichen Gesund-
heitswesens auch die Information der Bevölkerung 
über Krankheiten. Diese Informationen dürfen 
grund  sätzlich auch dem widersprechen, was den 
Parlamenten oder Regierungen als Grundlage ihrer 
Entscheidungen dient. Der Hinweis auf das 
Wider standsrecht oder die Behauptung einer Ab-
hängigkeit von Politikern „von anderen Mächten“ 



3.1

3.2

Ob ein Schadenersatzanspruch eines Komman di-
tisten der Einkommensteuer unterliegt, darüber hat 
der Bundesfinanzhof (BFH) in einem neuen Urteil 
entschieden.
Im zugrundeliegenden Fall hatte der Kläger, ein 
Kommanditist einer gewerblich tätigen Fonds-KG, 
vor einem Zivilgericht ein Urteil erstritten, durch das 
ihm gegen den Ersteller des Beteiligungsprospekts 
für einen gewerblich tätigen Filmfonds, dem 
der Kläger als Kommanditist beigetreten war, 
Schadenersatz zugesprochen worden war. Der 
Anspruch resultierte aus fehlerhaften Angaben in 
dem Beteiligungsprospekt. Anders als das Finanz-
amt war der Kläger der Meinung, dass dieser  
Anspruch nicht der Besteuerung unterliegt.
In dieser Frage urteilte der BFH nun, dass auch 
Ansprüche aus zivilrechtlicher Prospekthaftung, 
die dem Mitunternehmer einer KG wegen unzu-
reichender Informationen über eine eingegangene 
Beteiligung gegen einen Vermittler oder Berater 
zustehen, der Besteuerung unterliegen. Dies gilt  

nach Auffassung des BFH nicht nur für den 
Schadenersatz aus der Prospekthaftung selbst, 
sondern auch für den Zinsanspruch, den der Kläger 
für die Dauer seines zivilgerichtlichen Schaden-
ersatzprozesses erstritten hat.
Der BFH verwies auf die ständige höchstrichterliche 
Rechtsprechung, nach der zu den gewerblichen 
Einkünften des Gesellschafters einer Personen-
gesellschaft alle Einnahmen und Ausgaben gehören, 
die ihre Veranlassung in der Beteiligung an der 
Gesellschaft haben.

Hinweis: 
Erhält der Gesellschafter Schadenersatz, so ist dieser 
als Sonderbetriebseinnahme bei den gewerblichen 
Einkünften zu erfassen, wenn das schadenstiftende 
Ereignis mit der Stellung des Gesellschafters als 
Mitunternehmer zusammenhängt.

Quelle: BFH, Urt. v. 17.03.2021 - IV R 20/18
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Das Bundesfinanzministerium hat sich zur umsatz-
steuerrechtlichen Behandlung von Abmahnungen 
bei Urheberrechtsverletzungen und bei unlauteren 
Wettbewerbshandlungen geäußert. In diesem Zu-
sam menhang wurde der Umsatzsteuer-Anwen dungs-
erlass angepasst.

Sofern ein Unternehmer einen Dritten wegen 
Urheberrechtsverletzungen oder wegen unlauteren 
Wettbewerbs abmahnt und dafür eine Gebühr 
verlangt, ist zu klären, ob es sich um 

einen nichtsteuerbaren Schadenersatz oder
eine steuerbare Leistung des Abmahnenden 
handelt. 

Urheberrechtsverletzungen: Wie sind Abmahnungen umsatzsteuerlich zu behandeln?

hängen nach Auffassung des BFH aber nicht mit 
einer Information der Bevölkerung zum öffentlichen 
Gesundheitswesen zusammen. Solche Äußerungen 
gehen nach Gerichtsmeinung über das hinaus, 
was zur gemeinnützigen Förderung dieses Zwecks 
zwangsläufig mit einer gewissen politischen Ziel-
setzung verbunden ist.

Hinweis: 
Eine Gemeinnützigkeit wegen der allgemeinen 
Förderung des demokratischen Staatswesens lehnte 
der BFH ebenfalls ab. Denn dafür muss sich eine 
Körperschaft umfassend mit den demokratischen 
Grundprinzipien befassen und diese in geistiger 
Offenheit objektiv und neutral würdigen. Dies hatte 
der Verein jedoch nicht getan. 

Quelle:  BFH, Beschl. v. 18.08.2021 - V B 25/21 (AdV)

 3. STEUERRECHTLICHE NEUIGKEITEN 
FÜR UNTERNEHMEN

Sonderbetriebseinnahmen: Schadenersatz eines Kommanditisten ist steuerpflichtig

•
•



•
•
•
•
•
•
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3.4
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Der Bundesfinanzhof hatte sich bereits 2016 und 
2019 mit dieser Thematik auseinandergesetzt und 
entschieden, dass ein steuerbarer Leistungsaustausch 
vorliegt.
Die Finanzverwaltung hat die Grundsätze dieser 
Rechtsprechung zu Abmahnleistungen nun um ge-
setzt und sich insbesondere zu folgenden Punkten 
geäußert:

zum Leistungsgegenstand,
zum Zeitpunkt der Leistung,
zur Bemessungsgrundlage,
zum Steuersatz,
zum unberechtigten Steuerausweis und
zu Billigkeitsmaßnahmen im Zusammenhang mit 
der Corona-Pandemie.

Die Leistung des Abmahnenden soll darin bestehen, 
dass der Abgemahnte nicht nur Gelegenheit erhält, 
möglichst kostengünstig Geldansprüche des Ab-
mahnenden zu befriedigen, sondern auch erst malig 
von dem Rechtsverstoß Kenntnis erlangt. Die 
Abmahnleistung gilt als ausgeführt, wenn dem 

Abgemahnten ein wirtschaftlicher Vorteil zugewandt 
wird. Dabei bestimmt sich die Bemessungs grund-
lage nach dem Gegenwert für die Abmahnleistung.  
Die Leistung unterliegt dem Regelsteuersatz.
Ein unberechtigter Steuerausweis liegt vor, wenn die 
Zusendung einer Abmahnung an einen Rechts ver-
letzer nicht aufgrund eines berechtigten Anspruchs 
erfolgt und der Abmahnende eine Rechnung mit 
gesondert ausgewiesener Umsatzsteuer erteilt hat. 
Bis zur Beseitigung der Gefährdung des Steuer-
aufkommens schuldet der Abmahnende den aus-
gewiesenen Steuerbetrag.

Hinweis: 
Diese neuen Grundsätze sind auf alle offenen Fälle 
anzuwenden. Es wird jedoch nicht beanstandet, 
wenn die Beteiligten bei der Zahlung für vor dem 
01.11.2021 durchgeführte Abmahnleistungen von 
einem nichtsteuerpflichtigen Entgelt ausgehen.

Quelle: BMF-Schreiben v. 01.10.2021 - III C 2 - S 7100/19/10001 :006

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat sich  
jüngst bereits zweimal zur umsatz- und versiche -
rung steuer rechtlichen Behandlung von Garantie -
zusagen von Kfz-Händlern geäußert. Auslöser war  
ein Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) aus dem  
Jahr 2018. Darin hatte der BFH entschieden, dass  
die entgelt liche Garantiezusage eines Kfz-Händlers 
als eigen ständige Leistung umsatzsteuerfrei ist.
Die Finanzverwaltung hatte daraufhin ihre Auffas-
sung geändert und entgeltliche Garantiezusagen  
durch Kfz-Händler als umsatzsteuerlich eigen-
ständige Leistungen bewertet. Versicherungsteuer-
recht lich erfolgen die Garantiezusagen aufgrund 
eines Versicherungsverhältnisses, so dass der 
Garantiegeber die Versicherungsteuer anzumelden 
und abzuführen hat. Diese Neuregelung war zu-

nächst auf Garantiezusagen anzuwenden, die nach  
dem 30.06.2021 abgegeben wurden. Wenig später 
wurde der Anwendungszeitpunkt auf Garantie-
zusagen verschoben, die nach dem 31.12.2021 
gegeben werden.
Die Neuregelung wurde seitens der Verbände 
allerdings unverändert heftig kritisiert. Daher hat 
das BMF die Fristen nochmals verlängert: Jetzt sind 
die neuen Grundsätze auf alle nach dem 31.12.2022 
geschlossenen Garantiezusagen anzuwenden. Es 
wird jedoch nicht beanstandet, wenn für vor dem 
01.01.2023 abgegebene Garantiezusagen bereits die 
neuen Grundsätze angewendet werden.

Quelle: 

BMF-Schreiben v. 18.10.2021 - III C 3 - S 7163/19/10001 :001

Update: Neues zu Garantiezusagen von Kfz-Händlern als Versicherungsleistung 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat sich zur 
umsatzsteuerrechtlichen Beurteilung des Ver leger-
anteils an den Einnahmen aus gesetzlichen Ver-
gütungsansprüchen sowie aus urheberrechtlichen 
Nutzungsrechten geäußert.
Der Bundesgerichtshof hatte bereits 2016 ent-
schieden, dass den Verlegern nach dem Urheber-
rechts gesetz keine eigenen Rechte oder Ansprüche  

zustehen, die von den Verwertungsgesellschaften 
wahrgenommen werden könnten. Der Gesetzgeber 
hat dieses Urteil im Verwertungsgesellschaften-
gesetz verankert.
Eine Beteiligung der Verleger an den gesetzlichen 
Vergütungsansprüchen kommt daher nur in Be-
tracht, wenn ihnen die Ansprüche im Nachhinein 
abgetreten worden sind und vom Verleger in die 

Vergütungsansprüche: Verlegeranteil an Einnahmen von Verwertungsgesellschaften 
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Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat sich mit 
den für die Zuordnung zum umsatzsteuerlichen 
Unternehmensvermögen geltenden Fristen aus-
einander gesetzt. Das Gericht hat diese Fristen  
nicht grund sätzlich verworfen.
Ein Unternehmer hat bei Anschaffung eines 
Gegenstands bzw. Gebäudes ein Wahlrecht, ob eine 
Zuordnung zum Privat- oder Betriebsvermögen 
erfolgen soll. Dieses Wahlrecht ist bereits bei der 
Anschaffung auszuüben. Aus praktischen Gründen 
ist jedoch eine zeitnahe Zuordnung auch noch 
mit Abgabe der Umsatzsteuer-Jahreserklärung 
möglich. Dabei ist nach der Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofs (BFH) die Abgabefrist (31.07. des 
Folgejahres) einzuhalten. Wird die Zuordnung nicht 
innerhalb dieser Frist gegenüber dem Finanzamt 
dokumentiert, geht die Behörde davon aus, dass der 
Gegenstand nicht dem Unternehmen zugeordnet 
worden ist. Die Folge ist die endgültige Versagung 
des Vorsteuerabzugs.
Der BFH hatte Fragen der Zuordnungsentschei-
dung zum Unternehmensvermögen für Zwecke  
des Vorsteuerabzugs in zwei Vorabentscheidungs-
er suchen an den EuGH gerichtet. Damit sollte  
geklärt werden, ob ein Mitgliedstaat eine Aus-
schluss frist für die Zuordnung zum Unternehmens-
vermögen vorsehen darf, wenn bis zum Ablauf der  
gesetzlichen Abgabefrist für die Umsatzsteuer-
Jahreserklärung keine für die Finanzverwaltung 
erkenn bare Zuord nungsentscheidung abgegeben  

wurde. Zudem sollte geklärt werden, welche Rechts-
folgen bei Frist ver säumnis eintreten.
Der EuGH hat diese feste Zuordnungsfrist nicht 
grundsätzlich aus unionsrechtlichen Gründen ver-
worfen und überlässt nun die Entscheidung über 
die Frage der Frist für eine Dokumentation der 
Zuordnungsentscheidung dem BFH.
Ein Verstoß gegen die formellen Anforderungen 
darf laut EuGH nicht zum Verlust des Rechts auf 
Vorsteuerabzug führen. Ein Verstoß gegen die 
Dokumentationsfrist allein darf den Unternehmer 
aber nicht daran hindern, den sicheren Nachweis für 
eine Zuordnungsentscheidung zum Zeitpunkt der 
Anschaffung zu führen. Der BFH wird nun prüfen, 
ob eine feste Zuordnungsfrist verhältnismäßig ist, 
um das Ziel der Wahrung des Grundsatzes der 
Rechtssicherheit zu erreichen. Ferner ist zu beach ten, 
dass die Finanzverwaltung auch andere Sank   tions-
maßnahmen gegen säumige Steuer pflich tige hat. 

Hinweis: 
Mit Spannung bleibt abzuwarten, wie der BFH ent-
scheidet. Bis dahin sollte die reguläre Abgabefrist für 
Steuererklärungen (in der Regel 31.07. des Folge-
jahres) für die Dokumentation der Zuordnung zum 
Unternehmensvermögen weiterhin eingehalten 
werden.

Quelle: EuGH, Urt. v. 14.10.2021 - C-45/20

 EuGH, Urt. v. 14.10.2021 - C-46/20

Wahlrecht: Ausschlussfrist zur Zuordnung zum Privat- oder Betriebsvermögen rechtens 

Verwertungsgesellschaft eingebracht werden. Der 
Urheber hat anstelle der nachträglichen Abtretung 
auch die Möglichkeit, der Beteiligung des Verlegers 
an Einnahmen aus bereits wirksam in die Ver-
wer  tungs gesellschaft eingebrachten gesetz lichen  
Ver gütungsansprüchen nachträglich zuzustimmen.  
Für urheberrechtliche Nutzungsrechte gilt Ent-
sprechen des.
Das BMF hat insbesondere zu den umsatz steuer-
rechtlichen Besonderheiten der gesetzlichen Ver-
gü tungs ansprüche Stellung genommen und ist auf 
folgende Punkte näher eingegangen:

keine Leistungen des Urhebers
keine Leistungen des Verlegers
Leistung der Verwertungsgesellschaft an den 
Urheber und an den Verleger

Hinsichtlich der urheberrechtlichen Nutzungsrechte 
stehen folgende Themen im Fokus: 

Verlegeranteil als Entgelt für die Leistung des 
Verlegers an die Verwertungsgesellschaft (ver-
legerische Leistungen, Service- und Administra-
tions- sowie Vermittlungsleistungen)
Verlegeranteil als Entgelt für die Leistung des 
Urhebers an den Verleger und für die Leistung des 
Verlegers an den Urheber (Leistung des Urhebers 
an den Verleger, Leistung des Verlegers an den 
Urheber, Fallgestaltungen)
Leistung der Verwertungsgesellschaft an den 
Urheber bzw. an den Verleger

Hinweis: 
Die neuen Grundsätze sind auf alle offenen Fälle 
anzuwenden.

Quelle: BMF-Schreiben v. 14.10.2021 - III C 2 - S 7100/19/10001 :003

•

•

•
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Ein beliebtes Streitthema in Betriebsprüfungen ist 
die Fremdüblichkeit von Zinssätzen bei Gesell-
schafterdarlehen. Gerne argumentieren Betriebs-
prüfer, dass der von einer Kapitalgesellschaft als 
Darlehensnehmerin gezahlte Zins an die Gesell-
schafter als Darlehensgeber unüblich hoch sei (im 
Fremdvergleich), und wollen darin eine verdeckte 
Gewinnausschüttung (vGA) erkennen. Die Folge 
ist, dass die die Zinsen zahlende Kapitalgesellschaft  
die Zinsen nicht als Betriebsausgaben abziehen  
kann, soweit diese „überhöht“ sind.
In einem vom Bundesfinanzhof (BFH) entschiedenen 
Fall hatte die Klägerin (eine inländische GmbH) 
zur Finanzierung eines Beteiligungserwerbs (unter 
anderem) zwei Darlehen aufgenommen: 

ein mit 4,78 % verzinstes Bankdarlehen; die Bank 
hatte hinsichtlich des Darlehens vollumfängliche 
Sicherheiten am Vermögen der Klägerin;
ein mit 8 % verzinstes Darlehen der Mutter ge sell-
schaft der Klägerin, das gänzlich unbesichert war.

In Höhe der Differenz zwischen den beiden Zins-
sätzen (ca. 3 %) verneinte das Finanzamt den Be-
triebsausgabenabzug und qualifizierte diese Zinsen 

in vGA um. Während das Finanzgericht die Klage für 
unbegründet hielt, hatte die Klägerin vor dem BFH 
Erfolg.
Der BFH hat bestätigt, dass auch ein fremder Dritter  
bei einem unbesicherten Darlehen einen Risiko -
zuschlag einkalkulieren würde. Daran ändere auch 
nichts, dass die Klägerin zum Zeitpunkt der Dar-
lehenshingabe über ausreichendes Vermögen ver-
fügte, um das Darlehen zurückzuzahlen, denn ein 
gedachter fremder Dritter würde die Ungewissheit, 
ob auch in Zukunft ausreichende Mittel zur  
Ver fügung stünden, durch einen Risikoaufschlag 
berücksichtigen.

Hinweis: 
Nahezu jede mittelständische Kapitalgesellschaft 
ist durch Gesellschafterdarlehen finanziert. Dieses 
wichtige und grundlegende Urteil des BFH bietet 
Argumentationshilfen für eine − gegenüber einem 
besicherten Bankdarlehen − erhöhte Zinszahlung an 
die Darlehensgeber.

Quelle: BFH, Urt. v. 18.05.2021 - I R 62/17

Gesellschafterdarlehen: Risikozuschlag wegen Nachrangigkeit ist fremdüblich 

Nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung 
dürfen Verbindlichkeiten, die in einer anderen  
Wäh rung als dem Euro zu erfüllen sind, in einer 
Steuerbilanz nur dann mit einem höheren Wert 
als dem Wert zum Zeitpunkt ihrer Begründung 
ausgewiesen werden (sogenannte Teil wert zu schrei-
bung), wenn die zum jeweiligen Bilanzstichtag 
aufgetretenen Änderungen des Wechselkurses 
voraussichtlich dauerhaft sind. An dieser Voraus-
setzung fehlt es regelmäßig bei langfristigen Fremd -
währungsverbindlichkeiten. Denn bei ihnen kann 
grundsätzlich angenommen werden, dass sich die 
Wertunterscheide bis zum Zeitpunkt der Dar-
lehensrückzahlung wieder ausgeglichen haben.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun jedoch ent-
schieden, dass eine voraussichtlich dauernde  
Wert  änderung angenommen werden kann, wenn 
sich die Währungsdaten zwischen dem Euro-

Währungsraum und der Fremdwährung (hier dem 
Schweizer Franken) so fundamental geändert 
haben, wie dies zum Bilanzstichtag des 31.12.2010 
wegen der europäischen Staatsschuldenkrise der 
Fall war. Für diesen Fall sahen die Bundesrichter 
die Teilwertzuschreibung einer Fremdwährungsver-
bindlichkeit als berechtigt an.

Hinweis: 
Das BFH-Urteil zeigt, dass für Teilwertzuschrei-
bungen also durchaus Raum ist, wenn sich die  
wirt schaft lichen oder währungspolitischen Daten  
der beteiligten Währungsräume so einschneidend 
ändern, wie es in der europäischen Staatsschulden-
krise ab 2010 der Fall war.

Quelle: BFH, Urt. v. 10.06.2021 - IV R 18/18

Europäische Staatsschuldenkrise: Erhöhung der Verbindlichkeit aus einem Fremdwährungsdarlehen ist zulässig 

Das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) hat über 
die Steuererklärung im One-Stop-Shop-Verfahren 

(OSS-Verfahren) informiert und Hinweise zur 
Plausibilitätsprüfung gegeben.

Plausibilitätsprüfung: Möglicher Handlungsbedarf bei Steuererklärung im One-Stop-Shop-Verfahren
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Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat sich zur 
Pflicht der Rechnungsaufbewahrung geäußert. 
Danach reicht es für Kleinbetragsrechnungen aus, 
wenn bei elektronischen Kassensystemen ein Doppel 
der Ausgangsrechnung (Kassenbeleg) reproduziert 
werden kann.
Umsatzsteuerrechtlich sind Rechnungen zehn Jahre 
aufzubewahren. Zudem sind die Auf bewahrungs-
fristen der Abgabenordnung zu beachten. Bei 
Rechnungen, die mittels elektronischer Registrier-
kassen erstellt werden, reicht es nach dem Umsatz-
steuer-Anwendungserlass (UStAE) aus, wenn Tages-
endsummenbons aufbewahrt werden. Diese Bons 
müssen den Namen des Geschäfts, das Ausstel-
lungsdatum und die Tagesendsumme enthalten. 
Während der Dauer der Aufbewahrungsfrist sind die 
Rechnungen jederzeit verfügbar, unverzüglich lesbar 
und maschinell auswertbar aufzubewahren.
Der UStAE ist in diesem Zusammenhang geändert 
worden. Werden Kleinbetragsrechnungen mithilfe 

elektronischer Kassensysteme oder Registrierkassen 
erteilt, reicht es nun aus, wenn ein Doppel der 
Ausgangsrechnung (Kassenbeleg) aus den un ver-
änder baren digitalen Aufzeichnungen reproduziert 
werden kann. Das BMF hat außerdem klargestellt, 
dass auch die übrigen Anforderungen der Grundsätze 
zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung 
von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in 
elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD) 
gelten. Das BMF verweist hier insbesondere darauf, 
dass die Erfassung vollständig, richtig und zeitgerecht 
sein muss.

Hinweis: 
Diese Grundsätze sind auf alle offenen Fälle anzu-
wenden. Für Zeiträume bis zum 31.12.2021 wird es 
nicht beanstandet, wenn die Aufbewahrungspflicht 
nach der bisherigen Regelung erfüllt wird.

Quelle: BMF-Schreiben v. 16.11.2021 - III C 2 - S 7295/19/10001 :001

Kassensystem/Registrierkasse: Wie sind Kleinbetragsrechnungen aufzubewahren?

9

Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte im Jahr 2020 
zum Übergang der Steuerschuldnerschaft bei Bau-
leistungen entschieden, dass es hierbei auf die 
Außen  leistungen des Organkreises ankommt. Auf  
die nichtsteuer baren Innenumsätze der Organ -
gesell  schaft innerhalb des Organkreises ist hierbei  

laut BFH nicht abzustellen. Dazu hat kürzlich das 
Bundes finanzministerium (BMF) Stellung genom-
men und den Umsatzsteuer-Anwendungserlass 
ange passt.
Werden Bauleistungen von einem im Inland 
ansässigen Unternehmer im Inland erbracht, ist  

Organschaft: Neues zum Übergang der Steuerschuldnerschaft bei Bauleistungen

Bei Versendungs- und Beförderungslieferungen an 
nichtsteuerpflichtige Abnehmer im übrigen Gemein-
schaftsgebiet verlagert sich der Besteuerungsort ab 
Überschreitung der Liefer schwelle von 10.000 EUR 
an den Ankunftsort der Waren. Versender haben die 
Möglichkeit, die Umsatzsteuererklärungen in ihrem 
Ansässigkeitsstaat abzugeben und die ausländischen 
Umsatzsteuern dort zu entrichten („Verfahren OSS 
EU-Regelung“).
Die Steuererklärung in diesem Verfahren ist viertel-
jährlich elektronisch zu übermitteln. In Deutschland 
ist das BZSt dafür zuständig. Nach Absenden der 
Steuererklärung erfolgt eine Überprüfung der einge-
gebenen Daten. Sofern die Daten nicht plausibel 
sind, können dazu Nachrichten im BZStOnline-
Portal-Postfach (BOP-Postfach) eingehen. Das BZSt 
hat darauf hingewiesen, welche Nachrichten das  
sein können und welcher Handlungsbedarf dann 
besteht.

Das „Verfahren OSS EU-Regelung“ ist die Weiter-
entwicklung des „Mini-One-Stop-Shop-Verfahrens“. 
Es ist eine umsatzsteuerrechtliche Sonderregelung 
und richtet sich an Unternehmer, die im Inland 
ansässig sind, sowie an andere berechtigte Unter-
nehmer. Registrierte Unternehmen haben damit die 
Möglichkeit, ab dem 01.07.2021 ausgeführte und 
unter diese Sonderregelung fallende Umsätze in  
einer Steuererklärung zentral an das BZSt zu 
übermitteln.

Hinweis: 
Ausführliche Informationen zur Steuererklärung im 
„Verfahren OSS EU-Regelung“ finden sich auf der 
Homepage des BZSt.

Quelle: BZSt, Meldung v. 28.10.2021
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der Leistungsempfänger der Steuerschuldner, so fern 
er Unternehmer ist und selbst Bauleistungen 
erbringt. Das gilt unabhängig davon, ob er sie für 
eine von ihm erbrachte Bauleistung verwendet. Der 
Leistungsempfänger muss diese Bauleistungen 
nachhaltig erbringen oder erbracht haben. Das ist  
der Fall, wenn er mindestens 10 % seines Umsatzes 
als Bauleistungen erbringt.
Erbringt bei einem Organschaftsverhältnis nur ein 
Teil des Organkreises nachhaltig Bauleistungen, ist 
der Organträger für die Bauleistungen der Steuer-
schuldner, die an diesen Teil des Organkreises 

erbracht werden. In die Berechnung der 10-%-Grenze 
fließen nur die Umsätze ein, die dieser Teil des 
Organkreises erbracht hat. Aufgrund der BFH-
Rechtsprechung schränkt das BMF dies dahin-
gehend ein, dass nichtsteuerbare Innenumsätze  
unbeacht lich sind.

Hinweis: 
Diese Grundsätze sind auf alle offenen Fälle 
anzuwenden.

Quelle: BMF-Schreiben v. 27.09.2021 - III C 3 - S 7279/19/10005 :003

Überraschungsbesuch des Finanzamts: Bargeldbranche muss mit Kassen-Nachschauen rechnen 

Seit 2018 dürfen Finanzämter bei Betrieben der 
Bargeldbranche sogenannte Kassen-Nachschauen 
durchführen und in diesem Rahmen unangekündigt 
überprüfen, ob die Daten des Kassensystems den 
gesetzlichen Formvorschriften genügen und die 
Buchungen von Kasseneinnahmen und -ausgaben 
ordnungsgemäß erfolgt sind. Überprüft wird bei 
diesen Überraschungsbesuchen auch, ob im Kas-
sen system eine ordnungsgemäß zertifizierte 
technische Sicherheitseinrichtung (TSE) eingesetzt 
wird. Die Prüfer der Finanzämter beobachten die 
Bedienung der Kasse in öffentlich zugänglichen 
Geschäftsräumen häufig sogar vorab verdeckt und 
führen Testkäufe durch, um zu überprüfen, ob Belege 
korrekt ausgegeben werden.

Hinweis: 
Stößt der Prüfer im Rahmen der Kassen-Nach-
schau auf Unstimmigkeiten, kann er direkt und 
ohne vorherige Prüfungsanordnung zu einer 
Betriebs prüfung übergehen, die dann zu einer 
Hinzuschätzung von Einnahmen und damit zu 
erheblichen Steuernachzahlungen führen kann.

Unternehmen der Bargeldbranche sind häufig 
gut beraten, wenn sie die Abläufe einer Kassen-
Nachschau vorab mit ihrem Personal und ihrem 
steuerlichen Berater durchsprechen und sich gezielt 
auf solche Überraschungsbesuche des Finanzamts 
vorbereiten. So sollte unter anderem geklärt werden, 

wer Auskünfte erteilen bzw. Unterlagen herausgeben 
darf und wo die Bedienungsanleitungen der Kasse 
liegen. Es empfiehlt sich zudem, gemeinsam mit  
dem steuerlichen Berater im Vorfeld eine aus sage-
kräftige Verfahrensdokumentation zu erstellen, in der 
insbesondere folgende Punkte dargestellt sind:

Beschreibung der betrieblichen Organisation und 
Abläufe bei der Kassenführung, der Regelungen 
zum Kassensturz, zur Kassenauszählung, zum 
Umgang mit Kassenfehlbeträgen und zur Führung 
des Kassenbuchs
Beschreibung sämtlicher kassenbezogener Daten-
verarbeitungsprozesse
Darstellung der Zugriffs- und Benutzungsrechte 
aller Angestellten
Beschreibung zum Umgang mit besonderen 
Vorgängen (z. B. Erstellung von Hausbons bei 
Verzehr durch Angestellte)

Hinweis: 
Wird ein Unternehmen einer Kassen-Nachschau 
unterzogen, sollte es schnellstmöglich seinen steuer-
lichen Berater kontaktieren, damit die Nachschau  
von ihm begleitet werden kann. Der Prüfer ist 
allerdings nicht verpflichtet, auf das Eintreffen des 
Beraters zu warten.

Quelle:

Steuerberaterkammer Stuttgart, Pressemitteilung 20/2021 v. 15.11.2021

•

•

•

•



Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit 
können bis zu einer gesetzlich festgelegten Höhe 
lohnsteuerfrei an den Arbeitnehmer ausgezahlt 
werden. Voraussetzung ist unter anderem, dass die 
Zuschläge neben dem Grundlohn und für tatsächlich 
geleistete Arbeit in Zuschlagszeiten (z. B. in der 
Nacht) gezahlt werden.
Bereits in 2010 hatte der Bundesfinanzhof (BFH) 
entschieden, dass die Zuschläge für geleistete 
Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit auch dann 
steuerfrei bleiben, wenn sie in einen durch-
schnitt lich gezahlten Stundenlohn einfließen. Im 
zugrundeliegenden Fall hatte der Betreiber einer 
Raststätte seinen Arbeitnehmern unabhängig von 
den übernommenen Arbeitsschichten einen festen 
durchschnittlichen Nettolohn pro tatsächlich 
geleisteter Arbeitsstunde garantiert. Die Vergütungs-
vereinbarung sah einen festen Basisgrundlohn 
und eine variable Grund lohnergänzung vor. Ergab 
sich aufgrund der Schichteinteilung zunächst ein 
geringerer durchschnittlicher Auszahlungsbetrag pro 
Stunde als vereinbart, wurde der Basisgrundlohn um 
eine Grundlohnergänzung so weit aufgestockt, bis 
der festgelegte Auszahlungsbetrag pro geleisteter 
Arbeitsstunde erreicht war.
Der BFH entschied damals, dass die Zuschläge 
trotz eines gleichbleibenden Auszahlungsbetrags 

pro Stunde − wie gesetzlich gefordert − nach den 
tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden in Zu-
schlagszeiten berechnet wurden und somit steuer-
frei sind. Selbst wenn der Grundlohn wie im Urteils-
fall variabel ist, besteht nach Gerichtsmeinung die 
erforderliche Trennung zwischen Grundlohn und 
Zuschlägen fort, so dass die Steuerfreiheit für die 
Zuschläge erhalten bleibt.
Der BFH hat diese Rechtsprechung nun im Fall 
einer Sängerin bestätigt, die von ihrem Arbeitgeber 
eine Theaterbetriebszulage nach einem Manteltarif-
vertrag mit der Gewerkschaft ver.di erhalten hatte. 
Dieser tarifliche Zuschlag für Nacht-, Sonntags- 
und Feiertagsarbeit war ihr steuerfrei ausgezahlt 
worden, soweit er auf tatsächliche Arbeitszeiten zu 
begünstigten Zuschlagszeiten entfiel. Der Grund-
lohn wurde ebenfalls in Abhängigkeit von der Höhe 
der „erarbeiteten“ steuerfreien Zuschläge auf  ge-
stockt, um im Ergebnis einen bestimmten (tarif-) 
ertraglich vereinbarten Bruttolohn zu erreichen. 
Die Bundesrichter hielten an den Recht spre chungs-
grundsätzen aus 2010 fest und ent schieden, dass  
die variable Grundlohnergänzung der Steuerfreiheit 
der Zuschläge nicht entgegenstand.

Quelle: BFH, Urt. v. 09.06.2021 - VI R 16/19
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4.2 Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit: Steuerfreiheit für Zuschläge bleibt bei variabler Grundlohnaufstockung 
erhalten 
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Grundstückslieferungen: Wie lange der Verzicht auf die Umsatzsteuerbefreiung widerrufen werden kann 

Um eine Doppelbesteuerung mit Umsatzsteuer 
und Grunderwerbsteuer zu vermeiden, existiert im 
Umsatzsteuergesetz (UStG) eine Steuerbefreiung 
für Umsätze, die unter das Grunderwerbsteuer-
gesetz fallen. Danach kann die Lieferung von  
Gebäuden und dem dazugehörigen Grund und 
Boden ohne Umsatzsteuer erfolgen. Im UStG  
besteht aber zugleich die Möglichkeit, auf die Steuer-
befreiung zu verzichten, wenn der Umsatz an einen 
anderen Unternehmer für dessen Unternehmen 
ausgeführt wird.
In einem neuen Beschluss hat der Bundesfinanzhof 
nun entschieden, dass der Verzicht auf die Steuer-
befreiung widerrufen werden kann, solange die 

Steuerfestsetzung für das Jahr der Leistungs-
erbringung noch anfechtbar oder aufgrund eines 
Vorbehalts der Nachprüfung noch änderbar ist. 
Zwar ist im UStG geregelt, dass der Verzicht auf die 
Steuerbefreiung nur in dem der Grundstücksliefe-
rung zugrundeliegenden notariell zu beurkundenden 
Vertrag erklärt werden kann, so dass eine spätere 
Option hin zur Steuerpflicht in einer nachfolgenden 
Fassung des Vertrags ausgeschlossen ist. Diese 
Regelung betrifft nach Gerichtsmeinung aber nicht 
den Widerruf des Verzichts auf die Steuerbefreiung.

Quelle: BFH, Beschl. v. 02.07.2021 - XI R 22/19

 4. STEUERRECHTLICHE NEUIGKEITEN
FÜR ALLE STEUERZAHLER
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Die tatsächlichen Aufwendungen für die Nutzung 
einer Unterkunft am Ort der ersten Tätigkeitsstätte 
(Zweitwohnung) im Rahmen einer doppelten Haus-
haltsführung im Inland sind bis zu 1.000 EUR 
monatlich als Werbungskosten abziehbar. Bei einer 
doppelten Haushaltsführung im Ausland werden 
demgegenüber die Notwendigkeit und die Ange-
messenheit der Unterkunftskosten geprüft. Dabei 
stellen die Finanzämter auf die „Durchschnittsmiete 
einer 60-qm-Wohnung“ am Beschäftigungsort ab. 
Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz (FG) hat geklärt, 
ob das Finanzamt die Werbungskosten für eine 
Dienstwohnung im Ausland mit der Begründung 
kürzen darf, die Wohnung sei unangemessen groß.
Der Kläger war im Streitjahr als deutscher Botschafter 
in zwei deutschen Botschaften im Ausland tätig. 
Seine Einkünfte setzten sich aus steuerpflichtigem 
Bruttoarbeitslohn und steuerfreien Bezügen als 
Arbeitnehmer einer inländischen juristischen Person 
des öffentlichen Rechts zusammen. Im Ausland 
wohnte der Kläger in Wohnungen mit Flächen von  
249 qm bzw. 186 qm, die ihm jeweils vom Auswär-
tigen Amt zugewiesen worden waren. Seine Ehefrau 
wohnte während des gesamten Streitjahres in der 
gemeinsamen inländischen Wohnung. In seinen 
Gehaltsabrechnungen wurden dem Kläger die Kosten 
der beiden ausländischen Wohnungen monatlich 
direkt als „Dienstwohnungsvergütung“ abgezogen. 
Im Rahmen seiner Einkommensteuererklärung 
machte er die gesamten Wohnungskosten als Wer-
bungs kosten geltend. Das Finanzamt kürzte diese 

Kosten jedoch jeweils um den Anteil, der auf eine 
Wohnfläche von über 60 qm entfiel.
Das FG hielt die dagegen gerichtete Klage des Bot-
schafters für begründet. Das Finanzamt hat die 
Aufwendungen zu Unrecht gekürzt. Die Voraus-
setzungen einer doppelten Haushaltsführung waren 
erfüllt. Die Wohnungsmieten des Klägers sind in 
voller Höhe als notwendige Mehraufwendungen 
im Rahmen seiner doppelten Haushaltsführung als 
Werbungskosten zu berücksichtigen. Sie waren für 
den Kläger unvermeidbar, denn sein Dienstherr hatte 
ihn angewiesen, die jeweilige Wohnung zu beziehen, 
und ihn hierzu auch verpflichtet. Deshalb wurde 
ihm auch die Dienstwohnungsvergütung in Form 
des Mietwerts der Dienstwohnung als Sachbezug 
auf seine Dienstbezüge angerechnet. Außerdem 
hätte der Kläger seiner beruflichen Tätigkeit, nämlich 
seiner Arbeit als Botschafter, ohne eine Wohnung im 
Ausland gar nicht nachgehen können. Daher sind 
die hierfür angefallenen Kosten unabhängig von der 
Wohnfläche ungekürzt zu berücksichtigen.

Hinweis: 
Das Finanzamt hat gegen das Urteil Revision  
einge legt. Jetzt muss der Bundesfinanzhof ent-
scheiden, ob in diesem Fall ein ungekürzter Abzug 
möglich ist.

Quelle: 

FG Rheinland-Pfalz, Urt. v. 22.06.2021 - 3 K 1255/20, Rev. (BFH: VI R 

20/21)
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Doppelte Haushaltsführung: Kann eine Wohnung im Ausland „unangemessen groß“ sein?

Steuerbonus für energetische Baumaßnahmen: BMF veröffentlicht aktualisierte Musterbescheinigungen 

Der Bonus gilt für Baumaßnahmen, die nach dem 
31.12.2019 begonnen haben und vor dem 01.01.2030 
abgeschlossen sind. Voraussetzung ist, dass das 

Gebäude bei Durchführung der Baumaßnahme älter 
als zehn Jahre war. Abziehbar sind nicht nur die 
Lohnkosten, sondern auch die Materialkosten.

Seit 2020 fördert der Staat energetische Bau maß-
nahmen an selbstgenutzten eigenen Wohn gebäuden 
mit einem neuen Steuerbonus. Pro Objekt beträgt 

die Steuerermäßigung maximal 40.000 EUR; dabei 
sieht das Einkommensteuergesetz folgende zeitliche 
Staffelung vor:

Veranlagungszeitraum  abzugsfähig sind maximale Steuerermäßigung

Jahr des Abschlusses der 7 % der Aufwendungen 14.000 EUR
Baumaßnahme 

1. Folgejahr  7 % der Aufwendungen 14.000 EUR

2. Folgejahr 6 % der Aufwendungen 12.000 EUR
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4.5 Kein Kindergeld für Zeitsoldaten: Einzelne Lehrgänge ergeben noch keine Berufsausbildung 

Mit dem 18. Geburtstag eines Kindes entfällt für  
dessen Eltern nicht zwingend der Anspruch auf 
Kindergeld und Kinderfreibeträge. Beide Ver günsti-
gungen können noch bis zum 25. Geburtstag des 
Kindes fortbezogen werden, wenn das Kind in dieser 
Zeit für einen Beruf ausgebildet wird. Ob eine solche 
Berufsausbildung im kinder geldrechtlichen Sinne 
vorliegt, führt immer wieder zu Rechtsstreitigkeiten 
zwischen Eltern und Familienkassen bzw. Finanz-
ämtern.
So auch kürzlich in einem Fall, in dem ein volljähriger 
Sohn als Soldat auf Zeit in die Bundeswehr ein-
getreten war. Zwei Jahre nach Aufnahme des 
Dienstes war er zum Stabsgefreiten befördert 
worden (Besoldungsgruppe A5). Seine Mutter 
begehrte für ihren Sohn Kindergeld aufgrund einer 
„Berufsausbildung als Berufssoldat“ und verwies 
darauf, dass er in die Versorgungsgruppe seiner 
Einheit versetzt worden war und dafür schließlich 
entsprechende Lehrgänge durchlaufen hatte. Die 
Familienkasse lehnte dies jedoch ab.

Der Bundesfinanzhof (BFH) verneinte den Kinder-
geldanspruch ebenfalls, da die Tätigkeit bei der 
Bundeswehr in ihrer Gesamtheit keine Berufsaus -
bildung mehr gewesen sei. Bei Arbeits- bzw.
Dienst  verhältnissen mit verwendungsbezogenen 
Lehr   gängen ist eine Berufsausbildung nach  
Gerichts  meinung nur anzunehmen, wenn der Aus-
bildungs charakter und nicht der Erwerbs charakter  
im Vordergrund steht. Im vorliegenden Fall war  
jedoch der Erwerbscharakter prägend. Der BFH 
sah sich an die Würdigung des vorinstanzlichen 
Finanzgerichts gebunden, nach der es für den Zeit-
soldaten an einem Ausbildungsplan gefehlt habe. 
Im Klageverfahren war lediglich eine rückblickende 
Auflistung der absolvierten Lehrgänge vorgelegt 
worden, die kein Ausbildungskonzept oder -ziel 
hatte erkennen lassen. Der Sohn hatte zudem keiner 
weiteren Ausbildung und keines Abschlusses mehr 
bedurft, um den Beruf eines Soldaten auf Zeit im 
Mannschaftsdienstgrad ausüben zu können. Es 
war nicht erkennbar, wie er das Gelernte in einem 
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Hinweis: 
Arbeiten an Mietobjekten fallen nicht unter den 
Bonus, da der Steuerzahler das Objekt im jeweiligen 
Kalenderjahr ausschließlich selbst bewohnen muss. 
Entsprechende Aufwendungen können von privaten 
Vermietern aber als Werbungskosten bei ihren Ein-
künften aus Vermietung und Verpachtung ab ge zogen 
werden.

Vom Bonus erfasst werden folgende Baumaßnahmen:
die Wärmedämmung von Wänden, Dachflächen 
und Geschossdecken
die Erneuerung von Fenstern, Außentüren und 
Heizungsanlagen
die Erneuerung/der Einbau einer Lüftungsanlage
der Einbau von digitalen Systemen zur energe-
tischen Betriebs- und Verbrauchsoptimierung
die Optimierung bestehender Heizungsanlagen, 
die älter als zwei Jahre sind

Die Inanspruchnahme der Förderung setzt voraus, 
dass die Baumaßnahme von einem anerkannten 
Fachunternehmen unter Beachtung von ener ge-
tischen Mindestanforderungen ausgeführt wird. 
Zudem muss über die Arbeiten eine Rechnung in 
deutscher Sprache ausgestellt worden sein, aus der 
die förderfähigen Maßnahmen, die Arbeitsleistung 
und die Adresse des begünstigten Objekts ersichtlich 
sind. Die Zahlung muss zudem auf das Konto des 

Leistungserbringers erfolgen (keine Barzahlung). Der 
Auftraggeber, der den Steuerbonus in seiner Ein-
kommensteuererklärung beantragen will, muss dem 
Finanzamt zudem eine Bescheinigung des Fach-
unternehmens über die Baumaßnahme vorlegen, die 
nach amtlich vorgeschriebenem Muster erstellt ist.
Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat 
die entsprechenden Musterbescheinigungen nun für 
Baumaßnahmen überarbeitet, mit denen nach dem 
31.12.2020 begonnen wurde. Damit berücksichtigt  
das BMF, dass die Energetische Sanierungs maß-
nahmen-Verordnung im Sommer 2021 angepasst 
und der Begriff des Fachunternehmens auf weitere 
Gewerke und Unternehmen der Fenstermontage 
ausgedehnt wurde. Auch Personen mit Ausstel-
lungsberechtigung für Energieausweise sind nun 
zur Erstellung entsprechender Bescheinigungen 
berechtigt.

Hinweis: 
Vorgegeben werden vom BMF der Inhalt, der 
Aufbau und die Reihenfolge der Angaben, von 
denen die Betriebe nicht abweichen dürfen. Die 
Bescheinigungen können von den Ausstellern auch in  
elektronischer Form (z. B. per E-Mail) an die Auf-
traggeber verschickt werden.

Quelle: BMF-Schreiben v. 15.10.2021 - IV C 1 - S 2296-c/20/10003 :004
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Das Kindergeld stellt insbesondere bei kinder-
reichen Familien eine nicht zu vernachlässigende 
Rechengröße im Haushaltseinkommen dar. Für 
das erste und zweite Kind bekommen Sie als Eltern 
seit dem 01.01.2021 monatlich jeweils 219 EUR. 
Für das dritte Kind erhöht sich das Kindergeld auf 
225 EUR, für jedes weitere Kind gibt es 250 EUR. 
Möglicherweise wird die neue Bundesregierung für 
2022 noch Erhöhungen beschließen.
Ist Ihr Kind volljährig, zahlt die Familienkasse Ihnen 
das Kindergeld noch bis zum 25. Geburtstag des 
Kindes fort, wenn das Kind in dieser Zeit

für einen Beruf ausgebildet wird oder studiert 
(auch bei der zweiten Ausbildung oder dem 
Zweitstudium), 
auf einen Ausbildungs- oder Studienplatz warten 
muss, 
einen Freiwilligendienst wie das freiwillige soziale 
Jahr oder den Bundesfreiwilligendienst leistet oder 
eine Pause von höchstens vier Monaten zwischen 
zwei Ausbildungsabschnitten macht.

Absolviert das Kind bereits eine zweite Berufs-
ausbildung, darf es währenddessen in der Regel 
nicht mehr als 20 Stunden in der Woche nebenher 
arbeiten, damit das Kindergeld fortgezahlt wird (sog. 
Erwerbstätigkeitsprüfung). Wird die 20-Stunden-
Grenze überschritten, gilt der Nebenjob als Haupt-
tätigkeit, so dass der Anspruch auf Kindergeld entfällt.

Hinweis: 
Nimmt das Kind unmittelbar nach dem erfolgreichen 
Bachelorabschluss ein passendes Masterstudium 

auf, gilt letzteres Studium in der Regel nicht als 
zweite Berufsausbildung, sondern noch immer als 
Teil der ersten Ausbildung. Daraus folgt, dass die 
Familienkasse noch keine Erwerbstätigkeitsprüfung 
anstellen darf und deshalb das Kindergeld unab-
hängig vom zeitlichen Umfang eines Nebenjobs 
ausbezahlt werden muss.
Liegen zwischen dem Abschluss der ersten Aus-
bildung und dem Beginn der zweiten Ausbildung 
des Kindes mehr als vier Monate, haben Eltern für 
diese Monate keinen Anspruch auf Kindergeld. 
Entscheidend dabei sind für die Familienkassen zwei 
Zeitpunkte: der Abschluss der ersten Ausbildung  
und der Beginn der zweiten. Die erste Ausbildung  
gilt für die Familienkasse als abgeschlossen, wenn  
das Zeugnis schriftlich vorliegt und beispielsweise 
über ein Online-Portal heruntergeladen werden kann 
(also nicht erst, wenn das Kind sein Zeugnis tatsäch-
lich abholt). Die zweite Ausbildung beginnt aus  
Sicht der Familienkasse dann, wenn die Ausbildung 
tatsächlich startet. Heißt für ein Studium: Ent-
scheidend ist nicht der Zeitpunkt der Bewerbung  
oder Immatrikulation, sondern der Besuch von 
Seminaren und Vorlesungen. Nur wenn diese Zeit-
spanne zwischen Ende der ersten und Beginn der 
zweiten Ausbildung kürzer ist als vier Monate, gilt  
sie als „Übergangszeit“, in der Eltern einen  
Anspruch auf Kindergeld haben.

Quelle: Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V., Pressemitteilung v. 02.11.2021

Volljährige Kinder: Welche Regeln gelten für den Kindergeldbezug ?

späteren zivilen Beruf in erheblichem Umfang 
hätte anwenden können. Zudem war der Sohn 
durchgehend im üblichen Umfang besoldet worden. 
All diese Umstände sprachen letztlich dafür, dass  
der Erwerbscharakter bei seiner Tätigkeit im Vorder-
grund gestanden hatte.

Hinweis: 
Bei der Prüfung, ob das Arbeitsverhältnis eines Kindes 
einen Erwerbs- oder einen Ausbildungscharakter 
hat, müssen die Lehrgangszeiten und die übrigen 
(Praxis-)Zeiten zusammengefasst betrachtet werden. 
Lehrgangsmonate dürfen also nicht isoliert als 
Berufsausbildung gewertet werden, so dass für diese 
Monate kein Kindergeldanspruch entstehen kann.

Quelle: BFH, Urt. v. 07.07.2021 - III R 24/19, NV

Steuerpflicht von Alterseinkünften: Ab wann müssen Rentner Steuern zahlen?

Bereits zum 01.01.2005 hatte der Gesetzgeber die 
Rentenbesteuerung umfangreich reformiert und 
mit dem Alterseinkünftegesetz (AltEinkG) einen 

schritt weisen Übergang zu einer nachgelagerten 
Rentenbesteuerung eingeläutet. Dies bedeutet: 
Während Altersvorsorgeaufwendungen in Zeiten der 
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4.8 Schenkungsteuer: Beschenkter kann Zahlungen an beeinträchtigten Nacherben abziehen 

Bei der Berechnung der Erbschaft- bzw. Schen -
kungsteuer lassen sich sogenannte Nach lass ver-
bindlichkeiten in Abzug bringen. Darunter fallen 
unter anderem:

vom Erblasser herrührende (nichtbetriebliche) 
Schulden, 
Verbindlichkeiten aus Vermächtnissen, Aufl agen, 
geltend gemachten Pflichtteilen und Erbersatz-
ansprüchen sowie
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1)Bruttorente 2)Monatsrente (2. Halbjahr 2020). 
Bei der Einkommensberechnung wurden 3,05 % 
als Beitrag zur Pflegeversicherung und 7,85 % 
zur Krankenversicherung (inkl. durchschnittlicher 
Zusatzbeitrag) berücksichtigt.

Quelle: 

Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V., Pressemitteilung v. 11.10.2021

Bundesverband Lohnsteuerhilfevereine e.V., Pressemitteilung Nr. 06 

v. 10.03.2021

•

•

•

Rentenbeginn Rentengebiet West   Rentengebiet Ost
  Jahresrente1)  Monatsrente2)  Jahresrente1)  Monatsrente2)

2015  15.278 EUR  1.295 EUR  15.048 EUR  1.280 EUR

2016  15.033 EUR  1.274 EUR  14.913 EUR  1.268 EUR

2017  14.751 EUR  1.250 EUR  14.688 EUR  1.249 EUR

2018  14.492 EUR  1.228 EUR  14.456 EUR  1.229 EUR

2019  14.226 EUR  1.206 EUR  14.226 EUR  1.210 EUR

2020  13.815 EUR 1.171 EUR  13.815 EUR  1.175 EUR

Erwerbstätigkeit steuerfrei gestellt werden, unter-
liegt die Rente in der Auszahlungsphase der vollen 
Steuerpflicht. Das AltEinkG sieht einen jahresweise 
gestaffelten Übergang bis zu einer Vollversteuerung 
vor.
Viele (Neu-)Rentner stellen sich die Frage, ob sie 
überhaupt einem Steuerzugriff ausgesetzt sind und 
wann sie zur Abgabe einer Einkommensteuererklä-
rung verpflichtet sind. Hier gilt: 

Pflichtveranlagung: Ruheständler sind zur 
Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet, wenn 
der steuerpflichtige Teil ihrer Jahresbruttorente 
zuzüglich anderer steuerpflichtiger Einkünfte und 
abzüglich absetzbarer Kosten den Grundfreibetrag 
übersteigt. Der Grundfreibetrag lag 2021 für Allein-
stehende bei 9.744 EUR pro Jahr. Für Verheiratete 
und eingetragene Lebenspartner galt der doppelte 
Wert, also 19.488 EUR. Für 2022 gilt ein Grund-
freibetrag von 9.984 EUR (bzw. 19.968 EUR).
Besteuerungsanteil der Rente: Dank des soge-
nannten Rentenfreibetrags bleibt ein gewisser Teil 
der Rente bislang noch steuerfrei. Entscheidend 
für die Höhe des Rentenfreibetrags ist das Jahr 
des Rentenbeginns. Während bei Rentenbeginn 
bis 2005 noch ein Besteuerungsanteil von 50 % 
galt, müssen Rentner mit Renteneintritt im Jahr 

2021 bereits 81 % ihrer Rente versteuern. Bei 
Renteneintritt im Jahr 2040 steigt dieser Anteil auf 
100 % (Vollversteuerung). Der Rentenfreibetrag 
ist ein fester Betrag, der in den Folgejahren grund-
sätzlich unverändert bleibt. Grundlage für die 
Berechnung des Rentenfreibetrags ist die volle 
Jahresbruttorente. Der Rentenfreibetrag wird für 
jeden Rentner zu Beginn der Rente individuell 
festgelegt. Die jährlichen Rentenerhöhungen, die 
im Laufe der Rente folgen, müssen in voller Höhe 
versteuert werden.
Steuerpflicht nach Rentenanpassung: Jedes 
Jahr zum 01.07. erhöht die Bundesregierung die  
Renten. Einige Senioren fürchten Jahr für Jahr, 
dass sie durch die Rentenerhöhung plötzlich in 
die Steuerpflicht „hineinrutschen“. Doch diese 
Sorge ist meistens unbegründet. Werden durch 
die Rentenanpassung doch Steuern fällig, sind 
diese zunächst marginal. Beziehen Ruheständler 
ausschließlich Einkünfte aus der gesetzlichen  
Rente, haben sie bis zu den nachfolgend auf-
geführten Beträgen in der Regel keine Steuer-
nachzahlung zu befürchten (für Ehepaare und 
eingetragene Lebenspartner gelten jeweils die 
doppelten Beträge):



•
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Vorsteuerabzug: Für Bruchteilsgemeinschaften gelten besondere Regeln 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat zum Vor-
steuerabzug bei Bruchteilsgemeinschaften Stellung 
genommen. Hintergrund ist die geänderte Recht-
sprechung des Bundesfinanzhofs (BFH).
Der BFH hatte in den Jahren 2014 und 2017 ent-
schieden, dass eine Bruchteilsgemeinschaft selbst 
mangels Rechtsfähigkeit kein umsatzsteuerlicher 
Unternehmer sein und daher keine unternehmerische 
Tätigkeit entfalten kann. Vielmehr liegen anteilig 
erbrachte Leistungen durch die Gemeinschafter als 
jeweilige Unternehmer vor. Die Finanzverwaltung hat 
die geänderte Rechtsprechung umgesetzt und den 
Umsatzsteuer-Anwendungserlass angepasst.
Die Frage der Unternehmereigenschaft ist unter 
anderem im Hinblick auf den Vorsteuerabzug und 
im Zusammenhang mit der Option zur Steuer-
pflicht bedeutsam. Dies ist insbesondere für 
Grundstücksgemeinschaften relevant, deren Bruch-
teils eigentümer als Gemeinschafter umsatz steuer-
pflichtige Leistungen erbringen (z. B. Vermietung  
unter Verzicht auf die Umsatz steuerbefreiung). 
Zukünftig muss nicht mehr die Grund stücks ge-
meinschaft selbst, sondern jeder Gemeinschafter 
Umsatzsteuer-Voranmeldungen abgeben und ist 
einzeln zum Vorsteuerabzug berechtigt (in Ab-
hängigkeit von der Beteiligung und der unter-
nehmerischen Verwendung).

Eingangsrechnungen dürfen laut BMF auch an die 
Bruchteilsgemeinschaft adressiert sein. Allerdings 
muss sichergestellt sein, dass sich die Namen und 
Anschriften sowie die Beteiligung der Gemein-
schaf ter aus den zu führenden umsatzsteuerlichen 
Aufzeichnungen ergeben.
Bei Mietverträgen sollte darauf geachtet werden, 
dass die Option zur Steuerpflicht durch jeden 
Gemeinschafter erklärt wird.
Diese neuen Grundsätze sind auf alle offenen Fälle 
anzuwenden. Es wird jedoch nicht bean standet, 
wenn sich alle Gemeinschafter einer Bruch teils-
gemeinschaft für bis zum 31.12.2021 verwirklichte 
Sachverhalte einheitlich auf die bisherige Auff as sung 
der Finanzverwaltung (Bejahung der Unter nehmer-
eigenschaft der Bruchteilsgemeinschaft) berufen.

Hinweis: 
Wir empfehlen Ihnen, bestehende Verträge zu über-
prüfen und gegebenenfalls Vertragsanpassungen 
vorzunehmen, um die rechtzeitige Umsetzung für 
2022 sicherzustellen.

Quelle: BMF-Schreiben v. 27.10.2021 - III C 2 - S 7300/19/10002 :005

Kosten für die Abwicklung, Regelung oder Vertei-
lung des Nachlasses oder zur Erlangung des 
Erwerbs.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat jetzt entschieden, 
dass auch Zahlungen eines Beschenkten zur Ab-
wendung etwaiger Herausgabeansprüche eines 
Erben oder Nacherben als steuermindernde Ver-
bindlichkeiten berücksichtigt werden können.
Der Entscheidung lag ein Fall zugrunde, in dem 
Eltern ihre drei Söhne als Nacherben nach dem 
letztversterbenden Elternteil eingesetzt hatten. Nach 
dem Tod des Vaters schenkte die Mutter jedoch 
einem der Söhne (dem Kläger) ein Grundstück aus 
dem Nachlassvermögen. Einer seiner Brüder machte 
nach dem Tod der Mutter deswegen zivilrechtliche 
Herausgabeansprüche gegen den Kläger geltend. 
Aufgrund eines Vergleichs leistete der Kläger letztlich 

eine Zahlung zur Abgeltung sämtlicher wechsel-
seitiger Ansprüche. Er wollte diese Zahlung an 
seinen Bruder rückwirkend bei der von seiner Mutter 
erhaltenen Schenkung steuermindernd berücksich-
tigt wissen. Dies lehnte das zuständige Finanzamt 
jedoch zunächst ab.
Der BFH gab jedoch grünes Licht für den Abzug 
und erklärte, dass es sich bei den Zahlungen zur 
Abwendung von Herausgabeansprüchen von Erben 
oder Nacherben um Kosten handelt, die dazu 
dienen, das Geschenkte zu sichern. Sie können nach 
Auffassung des Gerichts daher steuermindernd 
rück wirkend berücksichtigt werden. Das Finanzamt 
musste daraufhin den bereits ergangenen Schen-
kungsteuerbescheid entsprechend ändern.

Quelle: BFH, Urt. v. 06.05.2021 - II R 24/19
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Seit August 2021 sind auf deutschen Straßen nach 
Statistiken des Bundeswirtschaftsministeriums 
erstmals 1 Mio. Elektrofahrzeuge unterwegs. Ein 
Grund für das große Interesse an der Elektromobilität 
dürfte auch die finanzielle Unterstützung sein, die 
der Staat für die Anschaffung von E-Autos gewährt: 
Bis Ende 2025 wird der Kauf von E-Autos noch mit 
bis zu 9.000 EUR bzw. von Plug-in-Hybriden mit bis 
zu 6.750 EUR gefördert. Hinzu kommen steuerliche 
Vergünstigungen, die seit 2020 für dienstliche 
Elektro- bzw. Hybridfahrzeuge und für dienstliche 
E-Bikes gelten:

Steuervorteile für E-Bikes: Wenn Fahrräder und 
E-Bikes per Gehaltsumwandlung an Arbeitnehmer 
überlassen werden (Herabsetzung des Barlohns 
und Überlassung des Fahrrads), unterliegt der 
geldwerte Vorteil, der sich aus der privaten  
Nutzung ergibt, der Lohn- bzw. Einkommensteuer. 
Seit dem 01.01.2020 ist dieser aber nur noch 
mit monatlich 0,25 % der unverbindlichen 
Preisempfehlung des Fahrrads zu versteuern. 
Für Modelle, die vor dem 01.01.2020 überlassen 
wurden, werden monatlich hingegen noch 1 %  

bzw. 0,5 % des Listenpreises veranschlagt. Steuer- 
und beitragsfrei ist die private Nutzung des 
Fahrrads hingegen dann, wenn dessen Überlas-
sung zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeits-
lohn erfolgt. Anders als bei Dienstwagen muss  
bei der Überlassung von dienstlichen (Elektro-)
Fahrrädern der Weg zur Arbeit zudem nicht 
versteuert werden. Der Arbeitnehmer kann aber 
die Entfernungspauschale für den Arbeitsweg in 
Höhe von 0,30 EUR bzw. 0,35 EUR je Kilometer  
als Werbungskosten absetzen. Von dieser Rege-
lung können auch Selbständige, Freiberufler und 
Gewerbe treibende mit betrieblichen (Elektro-)
Rädern profitieren, denn sie müssen für die private 
Nutzung weder Einkommen- noch Umsatzsteuer 
zahlen.
Steuervorteile für E-Dienstwagen: Sofern Arbeit-
nehmer einen E-Dienstwagen auch privat nutzen 
dürfen, sind seit dem 01.01.2020 bei einem 
Kaufpreis von bis zu 60.000 EUR in jedem 
Monat 0,25 % des inländischen Listenpreises 
(einschließlich Sonderausstattung und Umsatz-
steuer) als geldwerter Vorteil zu versteuern. Ab 
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Elektromobilität: Welche Steuervorteile gelten für dienstliche E-Autos oder E-Bikes?

Keine Verpflegungspauschalen: Erste Tätigkeitsstätte bei Außendienstmitarbeitern mit berufsbildbedingten  
Aufgaben in Diensträumen 

Begründet ein Arbeitnehmer an seinem Arbeitsort 
eine erste Tätigkeitsstätte, kann er die Fahrten 
dorthin lediglich mit der Entfernungspauschale 
absetzen. Ohne erste Tätigkeitsstätte lassen sich 
die Pendelfahrten steuerlich günstiger geltend 
machen − und zwar nach Reisekostengrundsätzen 
mit 0,30 EUR pro tatsächlich gefahrenem Kilometer. 
Zusätzlich können bei fehlender erster Tätigkeits-
stätte noch Verpflegungsmehraufwendungen für die 
arbeitstäglichen Einsätze abgesetzt werden.
In einem neuen Fall des Bundesfinanzhofs (BFH) 
wollte eine Mitarbeiterin des Ordnungsamts diese 
steuerlich günstige Regelung für sich nutzen. Sie war 
im Außendienst des Allgemeinen Ordnungsdienstes 
tätig und vertrat den Standpunkt, dass sie deshalb 
über keine erste Tätigkeitsstätte in den Diensträumen 
ihres Ordnungsamts verfüge. Sie suchte diese 
Räume jedoch arbeitstäglich zu Dienstbeginn für 
etwa 45 Minuten auf, um sich umzuziehen, ihre EDV-
Geräte und ihr Dienstfahrzeug entgegenzunehmen 
und Anzeigen zu bearbeiten. Zu Dienstende war sie 
ebenfalls noch einmal für jeweils etwa 25 Minuten im 
Dienstgebäude tätig.

Der BFH urteilte, dass die Mitarbeiterin eine erste 
Tätigkeitsstätte im Dienstgebäude begründet hatte 
und deshalb keine Verpflegungsmehraufwendungen 
für ihre Arbeitseinsätze abziehen dürfe. Die Bundes-
richter begründeten diese Entscheidung mit den 
Tätigkeiten, die arbeitstäglich in den Räum lich keiten 
des Ordnungsamts zu erledigen waren. Sie wiesen 
einen inhaltlich ergänzenden Bezug zur Außen-
diensttätigkeit auf, gehörten ebenso zum Berufsbild 
wie der Außendienst selbst und erschöpften sich 
nicht nur in rein organisatorischen Maß nahmen wie 
dem Stempeln der Dienstzeit.

Hinweis: 
Das Urteil zeigt, dass Außendienstmitarbeiter 
die Annahme einer ersten Tätigkeitsstätte nicht  
abwenden können, wenn sie in den Diensträumen 
Tätigkeiten erbringen, die sie dienstrechtlich schulden 
und die zu ihrem Berufsbild gehören.

Quelle: BFH, Urt. v. 12.07.2021 - VI R 9/19, NV

•
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Geerbte Familienheime: Erbschaftsteuerbefreiung erfordert keine „Blitz-Renovierung“

Eltern können ihren Kindern eine selbstbewohnte 
Immobilie (ein sogenanntes „Familienheim“) erb-
schaftsteuerfrei vererben, sofern die Immobilie 
eine Wohnfläche von maximal 200 qm hat und die 
Kinder die Immobilie zur Selbstnutzung zu eigenen 
Wohnzwecken bestimmen. Diese Bestimmung muss 
„unverzüglich“ und ohne schuldhaftes Zögern 
erfolgen.

Hinweis: 
Die 200-qm-Begrenzung gilt nur für die Größe der 
geerbten Wohneinheit. Wird diese nach dem Erbfall 
mit einer angrenzenden, bereits selbstgenutzten 
Wohneinheit verbunden, ist es unerheblich, ob die 
Gesamtwohnfläche diese Grenze anschließend 
übersteigt.

Wie schnell die Selbstnutzung durch die Kinder 
erfolgen muss, hat nun der Bundesfinanzhof (BFH) 
untersucht. Im zugrundeliegenden Fall war ein 
Sohn der Alleinerbe seines 2013 verstorbenen 
Vaters. Er hatte eine von seinem Vater bis zu dessen 
Tod selbst bewohnte Doppelhaushälfte geerbt, die 
direkt an seine bereits selbstbewohnte Haus hälfte 
angrenzte. Der Sohn führte umfassende Reno-
vie rungs- und Sanierungsarbeiten an der hinzu-
erworbenen Doppelhaushälfte durch. Aufgrund 
eines Feuchtigkeitsschadens zogen sich die  
Arbeiten über knapp drei Jahre hin. Im Zuge  
dessen verband der Sohn beide Haushälften zu einer 
großen Wohneinheit, die er im Anschluss komplett 
selbst nutzte. Das Finanzgericht Münster (FG)  
lehnte die Erbschaftsteuerbefreiung für Familien-

heime ab und verwies darauf, dass keine unverzüg-
liche Bestimmung zur Selbstnutzung vorgelegen 
habe. Der Sohn habe nicht alle technischen denk-
baren Maßnahmen unternommen, um die geerbte 
Haushälfte schnell zu renovieren (z. B. durch den 
Einsatz von Trocknungsgeräten)
Dem BFH waren die vom FG gesetzten Maßstäbe 
jedoch zu streng, so dass er das finanzgerichtliche 
Urteil aufhob und zur anderweitigen Verhandlung 
und Entscheidung zurückverwies. Für eine unver-
züg liche Bestimmung zur Selbstnutzung muss es 
nach Auffassung des BFH bereits genügen, wenn 
der Erbe den Baufortschritt nach allgemeiner 
Verkehrsanschauung angemessen fördert. Er muss 
keinen unverhältnismäßigen Aufwand betreiben, 
um den Baufortschritt zu beschleunigen, sondern 
nur die zumutbaren Maßnahmen ergreifen, um 
unangemessene Bauverzögerungen auszuschließen.

Hinweis: 
Für die Steuerbefreiung von Familienheimen darf  
also nicht gefordert werden, dass der Erbe alle 
Register zieht, um die Renovierung schnellstmög-
lich abzuschließen. Es muss aber erkennbar sein, 
dass er bei den Arbeiten „am Ball“ bleibt. Zur 
Beweisvorsorge kann es sinnvoll sein, zu diesem 
Zweck ein Bautagebuch zu führen. Aus diesem kann 
später abgeleitet werden, wann welche Arbeiten 
erfolgt sind und wann ein stockender Baufortschritt 
beispielsweise wegen Lieferengpässen oder Hand-
werkermangel nicht selbst zu vertreten war.

Quelle: BFH, Urt. v. 06.05.2021 - II R 46/19

einem Bruttolistenpreis von 60.000 EUR müssen 
monatlich 0,5 % des Bruttolistenpreises versteuert 
werden.

Quelle:

Steuerberaterkammer Stuttgart, Pressemitteilung 19/2021 v. 09.11.2021

Rentner und Pensionäre: Pilotprojekt zur vereinfachten Steuererklärung wird fortgeführt 

Schon seit 2018 können Pensionäre und Rentner 
in den Ländern Brandenburg, Bremen, Meck len -
burg-Vorpommern und Sachsen ihre Einkom men-
steuererklärung auf einem vereinfachten zweiseitigen 
Vordruck („Erklärung zur Veranlagung von Alters-
einkünften“) abgeben.
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat nun 
mitgeteilt, dass diese Möglichkeit auch für das 
Steuerjahr 2021 fortbesteht − allerdings nur in den 

genannten Bundesländern. Auf seinen Internetseiten 
hat das BMF den entsprechenden Erklärungs-
vordruck für 2021 veröffentlicht.
Da die meisten steuerlich relevanten Daten von 
Ruheständlern ohnehin bereits beim Finanzamt 
vorliegen (z. B. elektronisch übermittelte Renten-
einkünfte und Krankenversicherungsbeiträge), 
müssen auf dem Vordruck nur noch ergänzende 
Angaben zu bestimmten Versicherungsbeiträgen, 
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Beweisaufnahme des Finanzgerichts: Überraschendes Absehen von Zeugenvernehmung begründet  
Ver fahrens fehler

4.14

4.15

Allen Verfahrensbeteiligten muss die Gelegenheit 
gegeben werden, sich zu den entscheidungserheb-
lichen Tatsachen und Beweisergebnissen zu äußern 
und ihre Rechtsansichten vorzutragen, denn jeder 
hat vor Gericht einen Anspruch auf rechtliches 
Gehör. Missachtet ein Finanzgericht (FG) diesen 
Grundsatz, liegt ein Verfahrensfehler vor, so dass der 

Bundesfinanzhof (BFH) das finanzgerichtliche Urteil 
aufheben und den Rechtsstreit zur anderweitigen 
Verhandlung und Entscheidung an das FG zurück-
verweisen kann.
Ein neuer BFH-Beschluss zeigt, dass der Anspruch 
auf rechtliches Gehör verletzt wird, wenn ein 
Gericht in einem Beweisbeschluss zunächst 

In einem neuen Urteil hat der Bundesfinanzhof (BFH) 
bestätigt, dass auch Erbfälle ab dem 01.07.2016 der 
Erbschaftsteuer unterliegen. Die Entscheidung war 
von der Fachwelt mit Spannung erwartet worden, 
da in dem Verfahren in Frage gestellt wurde, ob 
der Gesetzgeber damals (im November 2016) 
erbschaftsteuerrechtliche Regelungen rückwirkend ab 
dem 01.07.2016 in Kraft setzen konnte.

Hinweis: 
Auslöser für den Rechtsstreit war ein Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) aus dem 
Dezember 2014, wonach das damals gültige Erb-
schaftsteuerrecht zwar verfassungswidrig war, 
gleich wohl aber bis zu einer Neuregelung durch den 
Gesetzgeber weiter angewendet werden durfte. Der 
Gesetzgeber wurde damals verpflichtet, spätestens 
bis zum 30.06.2016 eine Neuregelung zu schaffen.

Im Urteilsfall des BFH war der Erbfall für die 
Klägerin am 28.09.2016 eingetreten. An diesem Tag 
war ihre Tante verstorben, die ihr ausschließlich 
Privatvermögen vererbt hatte. Zu diesem Zeitpunkt 
war das Gesetzgebungsverfahren zur Änderung 

des Erbschaftsteuerrechts jedoch noch nicht abge-
schlossen, weshalb die Klägerin die Auffassung  ver-
trat, dass ihr Erwerb nicht der Erbschaftsteuer unter-
liege, die Rückwirkung der Neuregelung unzulässig  
sei und die Neuregelung selbst verfassungswidrig.
Der BFH war jedoch anderer Auffassung. Da das 
BVerfG festgelegt habe, dass das bisherige Recht bis 
zu einer gesetzlichen Neuregelung weiter anwendbar 
bleibe, sei die Festsetzung der Erbschaftsteuer für 
das erworbene Privatvermögen auf Grundlage der 
bestehenden Bestimmungen rechtmäßig gewesen.

Hinweis: 
Die Bundesrichter verwiesen weiter darauf, dass der 
Gesetzgeber in 2016 lediglich die Besteuerung des 
Erwerbs von Betriebsvermögen neu geregelt habe, 
nicht hingegen die Bestimmungen zum Erwerb von 
Privatvermögen − wie im Fall der Klägerin. Deshalb 
konnte der BFH auch offenlassen, ob die 2016 
geänderten großzügigen Regelungen zum Erwerb 
von Betriebsvermögen verfassungskonform sind.

Quelle: BFH, Urt. v. 06.05.2021 - II R 1/19

Frühere Gesetzesänderung: Keine Erbschaftsteuerpause beim Erwerb von Privatvermögen 

Spenden und Mitgliedsbeiträgen, Kirchen steuer-
zahlungen, außergewöhnlichen Belastungen, haus-
haltsnahen Dienstleistungen und Handwerker-
leistungen gemacht werden. Damit sind dann alle 
einkommensteuerlichen Pflichten des Ruheständlers 
erfüllt. Renten und Pensionen, sowie Beiträge zur 
Kranken- und Pflegeversicherung müssen nicht 
eingetragen werden, diese werden vom Finanzamt 
automatisch berücksichtigt.
Wer darüber hinaus noch Kosten geltend machen will 
(z. B. Unterhaltszahlungen) oder Nebeneinkünfte 
erzielt (z. B. aus Vermietung und Verpachtung oder 
Gewerbebetrieb), muss weiterhin die regulären 

Erklärungsvordrucke nutzen. Gleiches gilt, wenn sich 
Ruheständler gezahlte Abgeltungsteuer auf Kapital-
erträge vom Finanzamt zurückholen wollen oder 
sie Kapitalerträge erklären müssen, die noch nicht 
abgeltend besteuert worden sind.

Hinweis: 
Um kein Geld zu verschenken, sollten Ruheständler 
mit ihrem steuerlichen Berater besprechen, welche 
Erklärungsvariante für den eigenen Fall sinnvoll ist. 
Nicht immer ist der einfachste Weg der beste.

Quelle: BMF, Kurzinfo v. 12.11.2021
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Nach Verabschiedung durch den Bundestag im  
letzten Jahr ist zum 01.01.2022 das sog. Lobby-
registergesetz in Kraft getreten. Ziel des Gesetzes 
ist es, in einem öffentlichen Register sämtliche 
Personen erfassen, die als Interessenvertreter*innen 
Kontakt zu Mitgliedern des Bundestages oder der 
Bundesregierung haben und so – sei es mittelbar 
oder unmittelbar – Einfluss auf deren Ent-
scheidungsprozesse nehmen. 
Wer eine solche Interessenvertretung regelmäßig, 
auf Dauer oder geschäftsmäßig für Dritte betreibt,  
ist nun zur Eintragung in das Lobbyregister ver-
pflichtet. Dies gilt nicht nur für natürliche wie 
juristische Personen gleich ihrer Rechtsform, 
sondern sogar für Netzwerke und Plattformen. 
Insbesondere sind also auch Stiftungen und Vereine 
angehalten, sich bei entsprechender Tätigkeit zu 
registrieren. Die Registrierung hat bis zum Ende 
der Übergangsfrist mit Ablauf des 28.02.2022 zu 
erfolgen, andernfalls droht ein Bußgeld von bis 
zu 50.000 €. Wird die Tätigkeit nach Ende der  
Frist aufgenommen, muss die Registrierung unver-

züg lich, also ohne schuldhaftes Zögern erfolgen.  
Ausnahmen von der Registrierungspflicht finden 
sich in § 2 LobbyRG und kommen insbesondere in 
Betracht, wenn eine gewisse Erheblichkeitsschwelle 
nicht überschritten wird oder ein Fall der Kataloge  
in § 2 Abs. 2, 3 LobbyRG vorliegt. Neben den  
personen-/unternehmensbezogenen Daten wie 
Firma, Name, Vertreter*innen etc. sind weiterhin 
Angaben über den genauen Interessenbereich, vor 
allem aber auch zu erhaltenen Geldern aus öffent-
licher wie privater Hand zu machen. Letztere 
Angaben sind nicht zwingend, die Verweigerung der 
Offenlegung wird jedoch im Register vermerkt und 
kann weitere Konsequenzen haben.

Hinweis: 
Die Eintragung muss im elektronisch geführten 
Lobby register auf der Website des Deutschen 
Bundestages erfolgen.

Quelle und weitere Informationen: www.lobbyregister.bundestag.de

Lobbyregister: Übergangsfrist für Eintragungspflichtige endet mit Ablauf des 28.02.2022

eine Zeugenvernehmung anordnet und eine 
spätere Entscheidung über die Art und Weise der 
Vernehmung ankündigt, dann jedoch im Zuge der 
Klageabweisung überraschend erklärt, dass es von 
einer Zeugenvernehmung Abstand genommen habe, 
weil der Zeuge aufgrund eines Auslandsaufenthalts 
unerreichbar sei.
Im zugrundeliegenden Fall hatte die Klägerseite eine 
Verlegung des Termins zur mündlichen Verhand -
lung beantragt und dem FG mitgeteilt, dass sich  
einer der zu vernehmenden Zeugen in Thailand 
aufhalte und aufgrund der Reisebeschränkungen 
wegen der COVID-19-Pandemie nicht an der 
mündlichen Verhandlung teilnehmen könne. Das 
Gericht hatte die Terminverlegung abgelehnt und 
darauf verwiesen, dass zu einem späteren Zeit-
punkt − nach der Vernehmung anderer Zeugen −  
darüber entschieden werde, wie die Vernehmung  
des Auslandszeugen vonstattengehen solle. Dann 
jedoch erging das klageabweisende Urteil.

Der BFH hob die finanzgerichtliche Entscheidung 
nun auf und verwies den Rechtsstreit zurück an das 
FG. Die Bundesrichter sahen durch das Vorgehen  
des FG den Anspruch des Klägers auf rechtliches  
Gehör als verletzt an, da das FG bis zum Urteils-
spruch nicht zu erkennen gegeben hatte, dass es die 
Vernehmung des Auslandszeugen gar nicht mehr 
beabsichtigte.

Hinweis: 
Durch einen Beweisbeschluss entsteht eine Ver-
fahrenslage, auf welche die Beteiligten ihre 
Prozess führung einrichten dürfen. Sie können also 
grundsätzlich davon ausgehen, dass das Urteil 
nicht eher ergehen wird, bis der Beweisbeschluss 
vollständig ausgeführt ist. Das FG hatte diese 
Grundsätze mit seiner direkten Klageabweisung 
unbeachtet gelassen.

Quelle: BFH, Beschl. v. 27.08.2021 - VIII B 126/20, NV

5. WEITERE NEUIGKEITEN 

5.1



STEUERTERMINE

FEBRUAR 2022

10.02.  Umsatzsteuer
 Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung*
 Lohnsteuer**
 Solidaritätszuschlag**
 Kirchenlohnsteuer ev. und r.kath.**
15.02. Gewerbesteuer***
 Grundsteuer***

Zahlungsschonfrist: 
bis zum 14.02. bzw. 18.02.2021. Diese Schonfrist gilt 
nicht bei Barzahlungen und Zahlungen per Scheck. 
[* bei Fristverlängerung 1/11 USt 21 voraus zahlen; 
** bei monatlicher Abfüh rung für Januar 2022; 
*** Vierteljahresrate an die Gemeinde]

Die in dieser Mandanteninformation enthaltenen Angaben und Mit teilungen 
sind aus schließlich zur Information be stimmt. Die Inhalte wurden mit größter 
Sorgfalt erstellt. Sie stellen jedoch keine rechtliche oder steuerrechtliche  
Bera tung dar. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte 
können wir keine Gewähr übernehmen.
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Geschäftsführer: Heinrich Vierhaus, 
Andreas Brandt, Gülperi Atalay-Akgün
Amtsgericht Charlottenburg
HRB-Nr. 80628

Rechtsstand: 17.02.2022
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MÄRZ 2022

10.03.  Umsatzsteuer*
 Lohnsteuer*
 Solidaritätszuschlag*
 Kirchenlohnsteuer ev. und r.kath.*
 Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer**
 Solidaritätszuschlag**
 Kirchensteuer ev. und r.kath**

Zahlungsschonfrist: 
bis zum 14.03.2022. Diese Schonfrist gilt nicht bei 
Barzahlungen und Zahlungen per Scheck. 
[* bei monatlicher Abführung für Februar 2022; 
** für das I. Quartal 2022]

Aktueller Hinweis: 
Von der Corona-Krise betroffenen Unternehmen 
gewähren die Finanzämter auf Antrag und unter 
vereinfachten Voraussetzungen eine zinslose Stun-
dung bzw. einen Vollstreckungsaufschub bis längstens 
30.06.2022, darüber hinaus nur bei Vereinbarung 
angemessener Ratenzahlungen. Die vereinfachten 
Voraus setzungen gelten nur für bis spätestens  

 
31.03.2022 fällig gewordene Beträge und erfordern eine 
Antragstellung bis spätestens 31.03.2022. Sofern die 
festgesetzten Steuervorauszahlungen aufgrund der 
aktuellen Situation zu hoch sind, setzen die Finanz-
ämter die laufenden Vorauszahlungen auf Antrag und 
ohne strenge Prüfung herab. Wir unterstützen Sie gern 
bei allen erforderlichen Anträgen.




